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Eine Frage der Ehre
 
Klage gegen Meiser-Straßen-Beschluss abgelehnt
 

In seinem Urteil vom 12. Novem­

ber hat das Verwaltungsgericht 

München die KLage eines Meiser­

Enkeis gegen die Umbenennung 

der Meiserstraße abgelehnt - ob 

der Fall nun zu den Akten kommt, 

ist offen. 

O b man die Meiserstraße um­
benennen darf oder nicht. 

wurde in der knapp zweistündi­
gen Gerichtsverhandlung am 11. 
November zu einer Frage der 
Ehre: Der Publizist Hans Chris­
tian Meiser, Enkel des 1956 ver­
storbenen fnlheren landesbi­
schofs, hatte in seiner Klage auf 
»Verletzung des postmortalen Per­
sönlichkeitsrechts« abgestellt. 

Der Vorsitzende Richter Tho­
mas Eidam jedoch zog eine feine 
juristische Grenzlinie zwischen 
dem weiter gefassten »allgemei­
nen Persönlichkeitsrecht« leben­
der Personen und der eng zuge­
schnittenen »postmortalen Men­
schenwürde«. wie der Fachbegriff 
nach einem Bundesverfassungs­
gerichtsurteil aus dem Jahr 2006 
heißt. Um die Menschenwürde 
eines Verstorbenen zu verletzen. 
müsse der Betroffene »ernied­
rigt, verächtlich gemacht oder 
verspottet« werden, zitierte Eid­
am aus dem Urteil und stellte in­
frage, ob dieser Thtbestand durch 
die Entnennung einer Straße ge­
geben sei. 

Christoph Messerschmidt, An­
walt des Klägers, betrachtete die­
se Kriterien als erfüllt. Die Ent­
ehrung des fniheren landesbi­
schofs sei bei der Straßen-Umbe­
nennung erk.liirtes Ziel der Stadt 
gewesen. Sie habe Hans Meiser 
in einer Beschlussvorlage als An­
tisemiten bezeichnet. Die einzi­
ge Grundlage dafür, ein Artikel 
aus dem Jahr 1926, werde falsch 
zitiert. »Eine größere Ehrverlet­
zung ist nicht möglich«. so Mes­
serschmidt. 

Karl-Heinz Ba.rth, Vertreter der 
Stadt, verwies daraul dass eine 
Ehrverletzung nicht automatisch 
eine Verletzung der Menschen­
würde sei. Auch lebende Personen 
müssten sich Diskussionen über 
eine mögliche NS-Vergangenheit 
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gefallen lassen. Die Stadt habe 
das Lebensbild Meisers nicht 
grob entstellt, sondern lediglich 
einen Beschluss zu einem Zeit­
punkt gefasst, an dem »die histo­
rische Wahrheit noch nicht erwie­
sen ist«, so Ba.rth. 

Die zweite Kammer des Ver­
waltungsgerichts erkannte die 
Ehrverletzung wahrend der Ver· 
handlung durchaus an. Offen· 
sichUich betrachtete sie die »post· 
mortale Menschenwürde« des 
früheren Landesbischofs, über 
dessen Haltung zu den Juden 
wahrend der NS-Zeit heute ein 
Historikerstreit entbrannt ist, aber 
nicht als verletzt und lehnte die 
Klage ab. Eine genaue Urteilsbe· 
gründung wird in rund vier Wo­
chen erwartet. 

Danach will die Klägersei­
te entscheiden, ob sie gegen das 
Urteil in Berufung geht - dann 
müsste die Frage der Ehre vor 
dem Bayerischen Verwaltungsge­
richtshof erneut geklärt werden. 
So lange wollte die Stadt mit der 
Montage der neuen Straßenschil ­
der eigentlich nicht warten. »Es 
ist bei der Stadt Usus, nach erst­
instanzlichem Urteil zu verfah­
ren«, sagte Christoph Gernhau­
ser, Pressesprecher des beklagten 
Kommunalreferats. Die Ankündi­
gung, innerhalb von drei Tagen 
die neuen Schilder autzuhiingen, 
haI die Stadt jetzt aber doch nicht 
wahrgemacht. Man wolle erst, so 
heißt es nun, die Rechtskraft des 
Urteils abwarten. SusannePetersen 


